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Schweizerische Handels-Zeitung, 2. August 1951 :

Erstens werden klare Verpflichtungen verletzt, die kantonale Versicherungs-Anstalten gegenüber den Versicherungsnehmern

eingegangen sind. So bestimmt das bündnerische -Gesetz betreffend die Versicherung der Gebäude gegen
Elementarschäden» vom 6. März 1932 in Art. 6: -Von jedem Gebäudeschaden, den ein in Art. 1 angeführtes
Naturereignis herbeiführt, hat der Eigentümer 5 °/o, mindestens aber Fr. 100. selbt zu tragen. Wo besondere Bedürftigkeit

vorliegt kann mit Zustimmung des Kleinen Rates der Selbstbehalt wegfallen.-

Entschuldigung, numene chlilni Korrektur!
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